
 

 

   

 

Aufnahmeantrag 
DAV Sektion Heidelberg 1869 e.V. 

 

 

Geschäftsstelle:     Deutscher Alpenverein Sektion Heidelberg 1869 e.V., Harbigweg 20, 69124 Heidelberg  
    Telefon 06221/484076, E-Mail: geschaeftsstelle@alpenverein-heidelberg.de 

 

Geschäftszeiten:     Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 17.00 – 19.00 Uhr (in Ausnahmefällen nach telefonischer Vereinbarung) 
 

Sektionskonto:     IBAN:  DE 79 6729 1700 0000 1019 07 Volksbank Heidelberg-Neckartal 
 

Sektionsprogramm: siehe jeweils gültige Sektionsnachrichten oder unter www.alpenverein-heidelberg.de 
 

 
 
 

____________________________________________________        _____________________________________________________________  

Name, Vorname, Titel     Geburtsdatum 
 

 

____________________________________________________       ______________________________________________________________ 
  

Straße, Hausnummer     PLZ  Ort 
 

_________________________________________________  __        _____________________________________________________________ 
 

Telefon: Festnetz und/oder Mobil   E-Mail 
 

 

Bei Sektionswechsel: DAV-Mitglied seit: _______________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Bitte an-
kreuzen 

Kategorien mit Beitragsübersicht 
Für die Altersgruppen maßgeblich ist das Alter, welches im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird. 

Beitrag in € 
(pro 
Kalenderjahr) 

Bezug 
Panorama 

Bezug 
SN 

 Kategorie 1000 - Mitglied mit Vollbeitrag 
Mitglieder ab vollendetem 25. Lebensjahr, die keiner anderen Kategorie angehören 

100,00 ja ja 

 Kategorie 2000 - Ermäßigt (Partner) 
Mitglieder, deren Partner unserer Sektion als Mitglieder mit Vollbeitrag (1000) angehören 

50,00 nein nein 

 Kategorie 2600 - Ermäßigt (Senioren) 
Mitglieder ab vollendetem 70. Lebensjahr (auf Antrag) 

50,00 ja ja 

 Kategorie 2700 - Ermäßigt (Schwerbehindert) 
Mitglieder ab vollendetem 25. Lebensjahr, Grad der Schwerbehinderung: mind. 50% 

50,00 ja ja 

 Kategorie 3000 - C-Mitglied 
Mitglieder, die bereits einer anderen Sektion des DAV als Mitglied mit Vollbeitrag (1000) 
oder Ermäßigt (2XXX) oder Junior (4XXX) angehören 

35,00 nein ja 

 Kategorie 3010 - C-Mitglied vorläufig bei unterjährigem Sektionswechsel   0,00 nein ja 

 Kategorie 4000 – Junior 
Mitglieder ab vollendetem 18. LJ bis zum 25. LJ 

50,00 ja ja 

 Kategorie 4700 – Junior (Schwerbehindert) 
Mitglieder ab vollendetem 18. LJ bis zum 25. LJ, Grad der Schwerbehinderung: mind. 50% 

25,00 ja ja 

 Kinder / Jugend     Kinder/Jugendliche bis zum vollendeten 18. LJ    

 Kategorie 5000 Kinder von Mitgliedern einzeln bis zum 14. Lebensjahr (LJ) 12,00 nein nein 

 Kategorie 5010 Kinder von Nichtmitgliedern bis zum 14. LJ 35,00 ja ja 

 Kategorie 5020 Jugend von Mitgliedern einzeln vom 15. bis zum 18. LJ 28,00 nein nein 

 Kategorie 5030 Jugend von Nichtmitgliedern vom 15. bis zum 18. LJ 45,00 ja ja 

 Kategorie 5700 Kinder/Jugendliche einzeln schwerbehindert 50% bis zum 18. LJ frei ja ja 

 Familienbeitrag / Partnermitgliedschaft  
Für jedes Familienmitglied muss ein Antrag ausgefüllt werden. 
Auf Antrag unter folgenden Bedingungen: 

- beide Eltern sind Mitglied mit Vollbeitrag (1000, 4000) und Ermäßigt (2000, 2700) 
- Einzugsermächtigung muss für alle Familienmitglieder zu Lasten eines Kontos 

erteilt werden 
- es besteht eine identische Anschrift 

 

Im Familienverbund lebende Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind beitragsfrei.  
Ab dem 19. Lebensjahr erfolgt ohne weitere Benachrichtigung die automatische 
Umstufung zum Junior-Mitglied Kategorie 4000 
 

150,00 Ja 
(nur für das 
Mitglied mit 
Vollbeitrag) 

Ja 
(nur für das 
Mitglied mit 
Vollbeitrag) 

 Kinder / Jugend in Familie 
Kategorie 7000 0-18 Jahre im Familienverbund 

frei nein nein 

 Kategorie 7800 0-18 Jahre im Familienverbund schwerbehindert 50%  frei nein nein 

Aufnahmegebühr (einmalig bei Neueintritt)  € 20,00   für Mitglieder mit Vollbeitrag, Familienbeitrag, Junioren 
                                          € 10,00   Senioren, Schwerbehinderte, Kinder/Jugend, wenn kein Elternteil Mitglied ist 

 

Die Beiträge werden jährlich im Voraus im Lastschriftverfahren von Ihrem Konto abgebucht.  
Bitte umgehend Konto- und Adressenänderungen unserer Geschäftsstelle mitteilen.  
 
 

http://www.alpenverein-heidelberg.de/


 

 

Hinweis zur Mitgliedschaft: 
Mit untenstehender Unterschrift bestätigt die antragstellende Person, dass sie die Ziele und insbesondere die Satzung der Sektion anerkennt. Es 
wird darauf hingewiesen, dass die Mitgliedschaft kalenderjährlich gilt und sich, sofern nicht fristgerecht gekündigt wurde, jeweils automatisch um ein 
weiteres Jahr verlängert (gilt auch mit Erreichen der Volljährigkeit).  

Kündigung der Mitgliedschaft: Im Falle eines Austritts muss dieser jeweils bis zum 30. September schriftlich gegenüber der Sektion erklärt sein, 
damit er zum Jahresende wirksam wird. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Entrichtung des Jahres-Mitgliedsbeitrags. 
 

Mitgliedermagazin DAV Panorama und Sektionsmitteilungen: 
 -  Ich möchte das Mitgliedermagazin DAV Panorama nicht als gedruckte Ausgabe, sondern in digitaler Form beziehen. 
 -  Ich möchte die Sektionsnachrichten nicht als gedruckte Ausgabe, sondern in digitaler Form beziehen. 

 
Ort, Datum Unterschrift (Bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter) 

 

 

Datenschutzerklärung 
 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen Daten über Ihre persönlichen und sachlichen 
Verhältnisse (sogenannte personenbezogene Daten) gleichermaßen auf Datenverarbeitungs-Systemen der Sektion, der Sie beitreten, wie auch des 
Bundesverbandes des Deutschen Alpenvereins (DAV) gespeichert und für Verwaltungszwecke der Sektion, bzw. des Bundesverbandes verarbeitet 
und genutzt werden. (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 (7) BDSG bzw. Art. 4 lit. 7. DSGVO ist dabei die Sektion, 
der Sie beitreten. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Landes- und Sportfachverbände findet nur im Rahmen der in den 
Satzungen der Landes- und Sportfachverbände festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation 
eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln und dient daher dem berechtigten Interesse 
(Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Stellen außerhalb des DAV, 
weder außerhalb der Sektion noch außerhalb des Bundesverbandes und der jeweiligen Landes- und Sportfachverbände weiterzugeben. Soweit wir 
Auftragsverarbeiter für die Datenverarbeitung einsetzen, haben wir die erforderlichen Verträge gem. Art. 28 DSGVO geschlossen – für nähere 
Informationen, welche Auftragsverarbeiter eingesetzt werden, kontaktieren Sie bitte Ihre Sektion. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die 
bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die bei der Sektion und der Bundesgeschäftsstelle 
gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse der Sektion, bzw. des 
Bundesverbandes nicht erforderlich sein, so können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 
verlangen. Beruht die Nutzung der Daten auf dem berechtigten Interesse, können Sie Widerspruch erheben, beruht sie auf Ihrer Einwilligung, 
können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Schließlich haben Sie das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu 
beschweren. Der Bundesverband des DAV sendet periodisch das Mitgliedermagazin DAV Panorama in der von Ihnen gewählten Form (Papier oder 
digital) zu. Sollten Sie kein Interesse am DAV-Panorama haben, so können Sie dem Versand bei Ihrer Sektion des DAV schriftlich widersprechen 
oder Sie ändern die Bezugsart selbständig über das Selfserviceportal Mein. Alpenverein (https://mein.alpenverein.de). Nach einer Beendigung der 
Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht, entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben, aufbewahrt werden 
müssen. Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet weder durch die Sektion, den Bundesverband, Kooperationspartner 
des Bundesverbandes des Deutschen Alpenvereins noch durch die jeweiligen Landes- und Sportfachverbände statt. 
 

Ich habe die obenstehenden Informationen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und akzeptiert.  
 
 

Ort, Datum Unterschrift (Bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter) 

 

 

Ich willige ein, dass die Sektion sowie der Bundesverband des DAV meine E-Mail-Adresse zum Zwecke der Übermittlung der von mir 
ausgewählten Medien sowie zur allgemeinen Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung der E-Mail-Adresse an Dritte ist dabei ausgeschlossen. 
 

Ort, Datum Unterschrift (Bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter) 

- 

 

Ich willige ein, dass die Sektion sowie der Bundesverband des DAV, soweit erhoben, meine Telefonnummern zum Zwecke der Kommunikation 
nutzen. Eine Übermittlung der Telefonnummern an Dritte ist dabei ausgeschlossen. 
 

Ort, Datum Unterschrift (Bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter) 

 

 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats 
 

Name / Sitz der Sektion 

Heidelberg 1869 e.V. 
Kontoinhaber / Kontoinhaberin 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer  
DE77ZZZ00000147284 

Name des Kreditinstitutes  
 

Ort, Datum 
 

BIC 
 

Unterschrift 
 

IBAN 
 

Ich ermächtige die DAV-Sektion Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der DAV-Sektion auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditunternehmen vereinbarten Bedingungen. 
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird mich die DAV-Sektion über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten und mir die 
Mandatsreferenz mitteilen. 
Falls sich Ihre Bankverbindung ändert, teilen Sie uns die Änderungen für den Beitragseinzug mit. Solange der Jahresbeitrag nicht bezahlt ist, haben 
Sie keinen Versicherungsschutz 


